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89/J 

~nfrage 

derAbg~Dr~ Go red 1 e r, Her z e 1 e und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen •. 

3.Dezember 1953 

betreffend Steuervora.u.szahlungen der Teilhaber an Personalgesellsohaften. 

~ ... -.-.-... 
Die Gesellschafter nicht körperschaftsteu~rpfliohtiger Unternehmungen, 

also die Tetlhaber einer Offenen Handelsgesellschaft oder Kommanditgesell­

schaft, . sind im Vergleiche zu. den Aktionären oder Teilhabern an einer 

Gas~m~b.H. insofern Üb.crmässig belastet, als sie von einem gar nicht cnt­

~ommenen Gewinn laufend Vorauszahlun'!cn lei sten mUssen. Das is t eine Be­

lastung, uelohe in Deutsohl~d z.B. nicht existiert. 

Wenn .. eine Koml11a.nd5. tg~sellsohaft für das Geschäftsjahr 1952 der Ubung 

entsprechend im Pallgem:~inen um die lütte des Jahres 1953 bilanziert,. so hat 

theor~tisoh der Teilha,!>er erst nach Fertigstellung und Überprüfung 'der Bilanz 

den Anspruoh auf Gewillilentnahme. Trotzdem hat er bereits im Jahre 1952 auf 

1.er Basis des Reil1p;e\7ilines des Jam:'~s 1951 .. entsprechende VorauszahlUl1gen zu ~ 
l.e~sten gehabt und- nuss solChe in gleioher RCShe auch 1m JaJ:1.ra, 1953 . 
• eisten, oMe dass er ZU_diesem Zeitpunkt den Reingev1inn berei ts zur Verf'iigung 

hätt~" Es best,ehtkeilte gesetzl~ahß und meistens auoh keine vertragliche 

Mögliohke1t, aus dem Unternehmen vor der Bilanz a. .. Kont~eträge zmn Zwecke der 

St,euereinzahlung zu entnehmen. Mit anderen Worten; der Teilhaber einer ORG 

Oder der Kommanditist muss.aus irgelldwelchen aJ.1deren ~uel1en, aus seinem 

Privatvermö,gen oder sonstigen V~rdiensten, diese Beträge· aufpringCll. Unter 

solchen Umständen ist die Gefahr nahe, dass er an der Beteiligung das Interesse 

verliert ~ 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundes­

minister fUr Finanzen die 

ll.nfrage: 

Ist der -Herr Bundesminister bereit,. die t'i.1l"Teilhaber an_.Personal- -

gesellschaften durch die derzeitige Ubung der Steu~l'Vorauszahlung entstehende 

Härte dadurch auszugleichen, dass nur von den effektiv entn~enen Geninn­

anteilsbeträgen Vorauszahlunncn zu leisten sind, nicht aber vom fiktiven Rein­

gew:i.nnab.teil'~ 
-....... -.-.-
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